
5-3 StE 2/21 - 4 - 2/21 
 
 

Sitzungspolizeiliche Verfügung 
 

I. Sitzungssaal, Öffentlichkeit 
 

Die Hauptverhandlung im Strafverfahren gegen Marvin E. beginnt am 2. August 2022 

um 10.00 Uhr im Sitzungssaal II, Gerichtsgebäude E, Hammelsgasse 1, 60313 

Frankfurt am Main. Die Sitzungen sind grundsätzlich öffentlich. 

 

Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit der Verfahrensbeteiligten und Zuschauer sowie 

zur störungsfreien Abwicklung der Hauptverhandlung unter Wahrung des Öffentlich-

keitsgrundsatzes ergehen gemäß § 176 GVG die nachfolgenden Anordnungen. 

 

II. Infektionsschutz 
 

Zum Schutz vor Infektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 wird angeordnet: 

 

1. Alle sich im für Verfahrensbeteiligte vorgesehenen Bereich des Sitzungssaals auf-

haltenden Personen, mit Ausnahme derjenigen, die während laufender Hauptver-

handlung aufgrund Worterteilung sprechen, haben eine medizinische Mund-Nasen-

Bedeckung (OP-Maske oder Maske der Schutzklasse FFP2 / KN95 ohne Ausatem-

ventil oder vergleichbar) zu tragen.  

 

Dies gilt nicht für bereits vollständig gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 geimpfte 

Personen, die ihre Impfung(en) durch Vorlage ihres Impfpasses oder einer vergleich-

baren Bescheinigung beim Vorsitzenden des Senats nachgewiesen haben.  

 

Der Vorsitzende des Senats kann in besonders begründeten Fällen eine Ausnahme 

von der Pflicht zum Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung zulassen. 

Dies setzt voraus, dass spätestens eine Woche vor dem jeweiligen Sitzungstag dem 

Vorsitzenden des Senats ein begründetes Attest zur Befreiung von der Pflicht zum 

Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung vorgelegt und einer medizini-



- 2 - 

schen Überprüfung unter Befreiung von der ärztlichen Schweigepflicht zugestimmt 

wird.  

 

2. Alle Personen, die sich im für Zuschauer und / oder Medienvertreter vorgesehenen 

Bereich des Sitzungssaals aufhalten, haben eine medizinische Mund-Nasen-

Bedeckung (OP-Maske oder Maske der Schutzklasse FFP2 / KN95 ohne Ausatem-

ventil oder vergleichbar) zu tragen. Dies gilt auch für geimpfte Personen.  

 

III. Platzvergabe 
 

1. Zuschauer und Medienvertreter erhalten jeweils 45 Minuten vor Beginn der Sit-

zung Einlass in den geöffneten Sitzungssaal. Es dürfen nur so viele Zuschauer ein-

gelassen werden, wie Sitzplätze vorhanden sind. Ein Sitzplatz darf nicht mit zwei 

Personen besetzt werden. 

 

2. Zuschauer und Medienvertreter werden in der Reihenfolge ihrer Ankunft vor dem 

Sitzungssaal eingelassen. Freiwerdende Sitzplätze sind unverzüglich weiteren Zu-

schauern zur Verfügung zu stellen, die noch Einlass begehren. 

 

IV. Presse-, Funk- und Fernsehberichterstattung 
 

Ton-, Film- und Bildaufnahmen sind nur jeweils 15 Minuten vor dem angesetzten Be-

ginn der Sitzung im hinteren, vor der Glasscheibe zum Zuschauerraum befindlichen 

Bereich des Sitzungssaals gestattet. Die Nutzung von Stativen im Sitzungssaal ist 

aus Platzgründen nicht zulässig. Außerhalb dieses Bereichs dürfen keine Ton-, Bild- 

und Filmaufnahmen gefertigt werden. Die Aufnahmen im ausgewiesenen Bereich 

des Sitzungssaals sind mit dem Aufruf der Sache zu beenden. Bei Film- und Foto-
aufnahmen ist das Gesicht des Angeklagten unkenntlich zu machen. 
 

V. Sicherheit 
 

1. Alle Zuschauer und Medienvertreter sind nur durch den Zuschauereingang (Kon-

rad-Adenauer-Straße) in den Sitzungssaal einzulassen. Die Türen zwischen Zu-

schauerraum und dem übrigen Sitzungssaal sind verschlossen zu halten. 
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2. Zuschauer und Medienvertreter haben sich auszuweisen und sind einer zentralen 

Einlasskontrolle zu unterziehen. Sie sind auf Gegenstände zu durchsuchen, die zur 

Störung der Hauptverhandlung geeignet erscheinen.  

 

3. Zuschauer müssen alle internetfähigen Geräte sowie sonstige zur Bild- und 

Tonaufnahme geeignete Geräte und Mobiltelefone in Verwahrung geben. Beanstan-

dete Gegenstände sind in Verwahrung zu nehmen. Taschen und andere Behältnisse 

sind zu hinterlegen. Dies gilt insbesondere für alle technischen Geräte, insbesondere 

Mobiltelefone, Foto- und Filmapparate. Zuschauern, die sich weigern, solche Gegen-

stände in Verwahrung zu geben, ist der Zutritt zu versagen. 

 

4. Medienvertreter dürfen internetfähige Geräte (zum Beispiel Laptops / Tablets, Mo-

biltelefone) in den Sitzungssaal bringen. Diese dürfen ausschließlich im Offline-

Betrieb verwendet werden. Bild-und Film- und Tonaufnahmen sind auch mit diesen 

Geräten nicht gestattet. Werden entgegen dieser Regelung im Sitzungssaal Bild-und 

Tonaufnahmen gefertigt, bleibt der Widerruf der Gestattung zur Offline-Nutzung ab 

Feststellung des Verstoßes vorbehalten. 

 

5. In den Sitzungssaal dürfen ausschließlich Getränke in handelsüblichen Plastikfla-

schen bis zu 0,5 l mitgenommen werden.  

 

6. Zuschauern ist das Mitschreiben in der Verhandlung grundsätzlich nicht gestattet. 

Sofern in Ausnahmefällen ein nachgewiesenes wissenschaftliches Interesse an der 

Mitschrift besteht, kann ein begründeter Antrag an den Senat gestellt werden. Eine 

Mitschrift ist dann im Fall positiver Bescheidung zulässig.  

 

7. Telefonieren ist im Sitzungssaal nicht gestattet. Mobiltelefone sind im Sitzungssaal 

auszuschalten. 

 

8. Bild-, Film- und Tonaufnahmen von der Hauptverhandlung sind nicht gestattet.  
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Gründe: 
 

Die getroffenen Anordnungen dienen der Aufrechterhaltung der Ordnung in der Sit-

zung (§ 176 GVG). Sie sind erforderlich, um einen störungsfreien Ablauf des Verfah-

rens zu gewährleisten. Die Anordnungen dienen insbesondere der Sicherheit des 

Angeklagten und der übrigen Verfahrensbeteiligten. 

 

Das Tragen einer medizinischen Mund-Nasenbedeckung ist angesichts des aktuellen 

Infektionsgeschehens unter Berücksichtigung der Empfehlungen des Robert-Koch-

Instituts angezeigt. Nach derzeitiger Erkenntnislage wird SARS-CoV-2 primär über 

die respirative Aufnahme von virushaltigen Partikeln übertragen (Tröpfchen oder Ae-

rosole). Die Aerosolbelastung innerhalb des Sitzungssaales kann entscheidend 

durch das Tragen von medizinischen Mund-Nasen-Bedeckungen reduziert werden. 

 

Die Ausnahmen für alle sich im für Verfahrensbeteiligte vorgesehenen Bereich des 

Sitzungssaals aufhaltenden Personen von der Verpflichtung einer medizinischen 

Mund-Nase-Bedeckung nach Erreichen des vollständigen Impfschutzes kann auf 

Zuschauer und Medienvertreter nicht erstreckt werden, weil die Überprüfung dieses 

Impfschutzes zu aufwändig wäre. 

 

Der Zulassung von elektronischen Geräten mit Internetzugang im offline-Betrieb lie-

gen folgende Erwägungen zugrunde: Der mobile Zugang zum Internet sowie damit 

einhergehend die zeitnahe Einstellung von Bildern und Texten eröffnet die Möglich-

keit einer quasi Live-Berichterstattung aus Gerichtssälen, ohne dass Kamerateams 

im Gerichtssaal optisch in Erscheinung treten. Eine solche Berichterstattung würde – 

unabhängig von den Regelungen in § 169 Abs.1 S. 2 GVG – zu einem Eingriff in das 

allgemeine Persönlichkeitsrecht der Verfahrensbeteiligten und der Zeugen führen, 

die nicht durch das Informations- und Verbreitungsinteresse der Medienschaffenden 

zu rechtfertigen ist. Bei der Verfahrensgestaltung ist zudem zu beachten, dass die 

Aussagen von Zeugen und Angeklagten nicht wegen der Scheu vor einem unbe-

schränkten, unübersehbaren und unsichtbaren Zuhörer- oder Zuschauerkreis er-

schwert werden. Die dem Gericht zuvörderst obliegende Wahrheitserforschung könn-

te beeinträchtigt werden, wenn über jede Äußerung in dem Verfahren live und isoliert 

berichtet werden könnte. Da bereits ein gänzliches Verbot der Nutzung von elektro-
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nischen Geräten zulässig wäre (vgl. BVerfG, Einstweilige Anordnung vom 31. Juli 

2014 – 1 BvR 1858/14 –, juris), erscheint die Zulassung von elektronischen Geräten 

im Offline-Modus jedenfalls verhältnismäßig.  

 

Der vorbehaltene Widerruf der Zulassung von internetfähigen Geräten im Offline-

Betrieb beruht auf einer Abwägung zwischen den Interessen an einem störungsfrei-

en, der Wahrheit dienenden Verhandlungsablauf und den Interessen der Medienver-

treter an einer zeitgemäßen und schnellen Berichterstattung. Soweit durch einen 

Verstoß das in erster Linie dem Verfahren zu Grunde liegende Ziel der Wahrheitsfin-

dung gefährdet wird, kann demnach zur Gewährleistung eines störungsfreien Ver-

handlungsablaufs die Nutzung vollständig untersagt werden. 

 
Frankfurt am Main, den 12. Juli 2022 

 
Oberlandesgericht - 5. Strafsenat - 
 
Der Vorsitzende 


